
Rheingau-Taunus-Kreis 
Der Landrat  
-Fahrerlaubnisbehörde-
Heimbacher Str. 7
65307 Bad Schwalbach

Benötigte Unterlagen für den Umtausch in den EU-Kartenführerschein 

1. Personalausweis (oder Reisepass in Verbindung mit gültiger Meldebestätigung)

2. gültiger Führerschein

3. ein biometrisches Lichtbild

4. wenn der derzeitige Führerschein von einer anderen Behörde ausgestellt wurde kann
bereits von Ihnen eine Karteikartenabschrift bei der ausstellenden Behörde angefordert
werden. Dies beschleunigt die Bearbeitung.

5. Gebühr 25,30 Euro

6. für die Erteilung der Klasse T:

Nachweis über den Besitz eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes bzw. die

Mitarbeit in einem solchen Betrieb (beispielsweise vom Ortslandwirt oder der

Winzervereinigung)

Die Erteilung der Klasse T ist nur einmalig im Rahmen des Umtausches möglich.

Telefonische Erreichbarkeit: 
06124/ 510 -  

284, -327, -406, -407, -436, -442, -504Durchwahlen:  –

Email: 
umtausch@rheingau-taunus.de 

Telefax: 
06124/510-780 

Zimmer:   
1K 115 bis 1K 119 

Öffnungszeiten: 
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter:  
https://www.rheingau-taunus.de/fahrerlaubnisbehoerde/aktuelle-informationen.html 
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